Abfallablagerungsverordnung – Stand der Umsetzung in den Bundesländern: „Haben wir es erreicht?“
Stefan Mörsdorf, Umweltminister des Saarlandes
1. Einleitung
Erlauben Sie mir, bevor ich in das eigentliche Thema einsteige, zunächst einen kurzen Rückblick.

Die Entwicklung beginnt mit Inkrafttreten der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (TASi) am 01. Juni 1993. Spätestens seit diesem Zeitpunkt musste allen am Entsorgungsgeschehen Beteiligten klar sein, dass die Ablagerung unbehandelter Siedlungsabfälle auf sog. „Reaktordeponien“ ein Auslaufmodell ist. Leider hat die Tatsache, dass eine ausgesprochen großzügige Übergangsfrist von 12 Jahren festgelegt wurde, dazu geführt, dass nicht wenige öffentlich-rechtliche Entsor-gungspflichtige glaubten, sich zunächst beruhigt „zurücklehnen“ zu dürfen. Einige warteten gezielt ab in der Hoffnung – wie sich später herausstellte nicht zu unrecht – auf eine Anpassung der Deponie-Input-Kriterien dahingehend, dass auch sog. „kalte“ Vorbehandlungsverfahren zum Einsatz gelangen könnten. Wertvolle Zeit verstrich so ungenutzt.

Erst mit dem Erlass der Abfallablagerungsverordnung am 01. März 2001 wurde der notwendige rechtliche Nachdruck zur Umsetzung der Standards für weitgehend nachsorgefreie Deponien erzeugt. Gleichzeitig brachte sie auch die von vielen hierbei gesehnte Öffnung für die mechanisch-biologische Abfallbehandlung (MBA) als Alternative zur Verbrennung.

Als vorerst letzter Baustein auf dem Weg zur zukunftsfähigen Deponie kam dann im Juli 2002 die Deponieverordnung hinzu, mit der die bisher noch ausstehende komplette Umsetzung der „Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26.04.1999 über Abfalldeponien“ (Deponierichtlinie) in deutsches Recht erfolgte.

Auf diesem langen Weg hat es nicht an Versuchen gemangelt, die vom Grundsatz her schon in der TASi angelegten scharfen Zugangskriterien für die Deponierung und insbesondere den Umsetzungstermin 01.06.2005 zu kippen. So war die Umweltministerkonferenz in regelmäßigen Abständen immer wieder gefordert, auf derartige Aktivitäten mit klaren Beschlüssen zu reagieren. Obwohl es für mich und meine Kollegen nicht immer leicht war, haben wir über die Jahre nie gewankt und den heutigen Umsetzungstermin immer wieder bekräftigt.

Erfreulicherweise sind auch bislang alle Versuche gescheitert, die Regelungen von TASi und Abfallablagerungsverordnung, die unstreitig über das EU-rechtlich vorgegebene Niveau hinausgehen, auf dem Rechtswege zu Fall zu bringen. Das Maßstäbe setzende EuGH-Urteil zur Klage des Deponiezweckverbandes „Eiterköpfe“ vom 14. April diesen Jahres, in dem die deutsche Regelung ohne Abstriche bestätigt wurde, dürfte Ihnen allen noch präsent sein.
Nun  können  wir uns – ich  möchte  fast  sagen – „in  aller  Ruhe“ auf  den  von H. Trittin schon vorgezeichneten nächsten großen Termin 2020 vorbereiten.

Lassen sie mich aber nun zum  Kern meines Vortrages kommen!

Das Thema - „Abfallablagerungsverordnung – Stand der Umsetzung in den Bun-desländern: „Haben wir es erreicht?“ - beinhaltet, wie Sie sehen, eine – wie man meinen möchte – leicht zu beantwortende Frage. Das ist sie für mich auch; allerdings zunächst  nur unter dem landesspezifischen Aspekt.

Als saarländischer Umweltminister würde ich die Frage mit einem klaren, eindeu-tigen, vielleicht sogar ein bisschen stolzen „Ja“ beantworten.
Ich bin jedoch wohl auch als Minister des Vorsitzlandes der LAGA eingeladen worden und Sie erwarten von daher vermutlich auch eine Aussage für die Gesamtheit der Bundesländer. Und da schwingt in dem etwas zaghafteren „Ja“ als Antwort auf die Frage etwas Unsicherheit und ein gutes Stück Hoffnung mit.
2. „Der Saarländische Weg“

Als 1993 die TASi in Kraft trat, hatten wir im Saarland noch ein Gesamtaufkommen an zu beseitigenden Siedlungsabfällen – ohne Bauabfälle – in der Größenordnung von einer halben Million Megagramm pro Jahr; davon allein 345.000 Mg/a Hausmüll, also ein Pro-Kopf-Aufkommen von 318 kg/E x a. Dem stand eine Verbrennungskapazität von 120.000 Mg Jahresleistung in der damals einzigen MVA gegenüber; d.h. rund ¾ des Abfallaufkommens musste auf den 3 Hausmülldeponien des landesweit zuständigen Entsorgungsverbandes abgelagert werden.

Nun, wir haben die TASi von Anfang an ernst genommen und im Rahmen unserer Abfallwirtschaftsplanung langfristig auf den heutigen Tag hingearbeitet. Dabei war uns von Anfang an klar, dass es mit noch so großen Anstrengungen, die Abfälle zu vermeiden oder zu verwerten, nicht gelingen konnte, eine ausgeglichene Bilanz von damals vorhandener Vorbehandlungskapazität und verringertem Abfallaufkommen zu erzielen. Also mussten weitere Anlagen her, und zwar zur Behandlung der biogenen Fraktion sowie zur Vorbehandlung des Restmülls vor der Deponierung oder Verwertung.

Bezüglich des ersteren entschied man sich für eine Kompostierungs- und eine Ver-gärungsanlage, um so ein möglichst breites Spektrum an biogenen Abfällen abzudecken.

Die Entscheidung für eine weitere Restmüll-Vorbehandlungsanlage fiel noch in den Zeitraum heftiger Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Befürwortern sog. „kalter“ bzw. „heißer“ Verfahren, gemeint waren mechanisch-biologische Abfall-behandlung (MBA) und Müllverbrennung (MVA). Heute kann man sich nur noch schwerlich vorstellen, mit welcher Inbrunst damals auf beiden Seiten um den vermeintlich einzig richtigen Weg gekämpft wurde, was nicht wenige Entscheidungs-träger angesichts der in Planfeststellungsverfahren zu erwartenden gigantischen Zahl an Einwänden (vgl. Velsen: 40.000) mutlos werden ließ. Inzwischen sind nach meiner Einschätzung die Gegner versöhnt. Man hat eingesehen, dass beide Methoden nicht nur nebeneinander existieren sondern sich ergänzen können bzw. sogar müssen.

Letztlich hat man sich im Saarland für die aus damaliger Sicht sicherere, weil langjährig bewährte Technologie der Verbrennung entschieden und – das möchte ich an dieser Stelle betonen – mit Mut gegen nicht unerhebliche Widerstände umgesetzt.

Ende 1997 ging die zweite Müllverbrennungsanlage mit 220.000 Mg Jahreskapazität in Betrieb, so dass ab diesem Zeitpunkt im Saarland insgesamt eine thermische Be-handlungskapazität von 330.000 Jahresmegagramm zur Verfügung stand.

Natürlich waren wir 1997 mit einem Aufkommen von knapp 430.000 Mg/a verbren-nungswürdigen Siedlungsabfällen noch ein gutes Stück von dieser Kapazität entfernt. Da es einen allgemeinen Konsens gab, im Saarland keine weitere Vorbe-handlungsanlage zu errichten, galt es nun, mit allen zu Gebote stehenden Mitteln eine weitere Reduzierung der Abfallmengen zu erzielen.

Ein Hauptaugenmerk war dabei auf die biogenen Abfallfraktionen zu richten. Neben der stattlichen Förderung der dezentralen Grünschnittkompostierungsanlagen durch das Land – wir haben inzwischen in fast jeder saarländischen Kommune eine derartige Anlage – wurde vor allem die flächendeckende Einführung der Biotonne betrieben. Es erforderte viel Überzeugungsarbeit bis das Ziel, alle 52 saarländischen Kommunen an das System Biotonne anzuschließen, zu Beginn des Jahres 2002 erreicht war. Inzwischen sammeln wir zwar knapp 100.000 Mg/a Grünschnitt und knapp 50.000 Mg/a Bioabfall separat ein, wir wollen jedoch weiterhin erhöhte Anstrengungen unternehmen, um Anschluss- und Erfassungsgrad zu optimieren; das Ganze flankiert durch eine entsprechende Gebührenstruktur.

Selbstverständlich haben wir auch im übrigen Bereich der stofflichen Verwertung Anstrengungen unternommen, durch verstärkte Sensibilisierung der Beteiligten sowie eine sukzessive Verbesserung der Rahmenbedingungen eine erhebliche Steigerung der Verwertungsquoten zu erzielen. Wir setzen dabei insbesondere auf das Instrument kommunaler Wertstoffhöfe, die wir entsprechend fördern.

Noch ein Wort zum Gewerbeabfall. Seit den großen Aufkommenseinbrüchen in den Jahren 1994 bis 1997 in der Größenordnung von rund 50.000 Mg/a ist es zu keiner nennenswerten Abwärtsbewegung mehr gekommen, so dass  wir heute mit einer Jahresmenge von rund 50.000 Mg/a etwa auf dem Niveau von 1997 liegen.

Alles in allem haben wir es durch die verschiedenen zuvor beschriebenen Aktivitäten geschafft, dass das gesamte  verbrennungswürdige Siedlungsabfallaufkommen in den beiden letzten Jahren nur noch geringfügig die 330.000-Megagramm-Grenze überschreitet, und es gehören keine allzu großen Prognosefähigkeiten dazu, um festzustellen, dass wir in diesem Jahr aller Voraussicht nach eine Punktlandung erreichen werden. Demzufolge werden wir im Saarland auch keine Zwischenläger errichten müssen, von reinen Revisionslägern abgesehen.

Da wir inzwischen sogar durch Nutzung anlagentechnischer Reserven die Kapazität der MVA Neunkirchen um 30.0000 Mg/a erhöhen können und ähnliches auch bei der zweiten Anlage in Velsen möglich ist, sind wir auch gut gerüstet für den Fall, dass ein Großteil der ehemals in unbekannte Verwertungswege abgedrifteten Gewerbeabfälle zurückkehren sollte.

Auch versteht sich von selbst, dass wir insbesondere unseren Nachbarn bei Eng-passsituationen gerne helfen werden und auch für längerfristige Kooperationen zur Verfügung stehen.

Vielen mag das zuvor Geschilderte wie aus einem abfallwirtschaftlichen Schlaraffen-land entstammend vorkommen; ich bitte Sie jedoch dabei nicht zu übersehen, dass der von uns zielgerichtet beschrittene Weg zeitweise durchaus steinig war.
3. Situation in den Bundesländern
Vor dem Hintergrund des Stichtages 1. Juni 2005 hat die Umweltministerkonferenz (erstmals auf ihrer 58. Sitzung am 6./7. Juni 2002) die Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) gebeten, darüber zu berichten 
„…welche Maßnahmen die Länder ergriffen haben, um die Vorgaben der Abfallablagerungsverordnung gegenüber den Deponiebetreibern, die zurzeit noch unvorbereitete Abfälle ablagern, durchzusetzen und
ob und wenn ja, für welche Mengen zusätzliche Vorbehandlungskapazitäten errichtet oder verfügbar gemacht werden müssen.“
Der zur 60. UMK vorgelegte erste Bericht wurde in der Folge im halbjährlichen Turnus aktualisiert; die letzte Fortschreibung datiert vom 31.08.04 und wurde der 63. UMK im November des vergangenen Jahres vorgelegt. In Anbetracht des nicht mehr fernen Termins 01. Juni 2005 und der Tatsache, dass nun ohnehin bald die Prognosen durch Ist-Zahlen ersetzt werden können, wurde auf eine weitere Fortschreibung verzichtet. 
Da sich die Datenlage im Verlauf der Berichtsfortschreibung zunehmend verfestigt hat, glaube ich, mich in den folgenden Ausführungen auf die dortigen Zahlen stützen zu dürfen, auch wenn der Bericht, wie dargelegt, aus dem vergangenen Jahr stammt; jedoch nicht ohne den Hinweis, dass die Angaben zu den Abfallmengen aus den sog. „anderen Herkunftsbereichen“, also vorwiegend gewerblichen und industriellen Ursprungs, nach wie vor unsicher sind.
Vergleichsweise belastbar sind dagegen die Prognosezahlen für das Jahr 2005 zum Restabfallaufkommen aus privaten Haushalten einschließlich der Abfälle aus dem Kleingewerbe (Geschäftsmüll) und des Sperrmülls sowie mit Einschränkungen zum den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern überlassenen Anteil an hausmüllähn-lichem Gewerbeabfall zur Beseitigung.

Nach den von den Bundesländern im Rahmen ihrer Abfallwirtschaftsplanung erstellten Prognosen ist im Bereich der privaten Haushalte von einem Abfallaufkommen in 2005 von etwa 16 Mio. Mg/a auszugehen. Rechnet man noch die gut 4 Mio. Mg/a Beseitigungsabfälle aus dem gewerblichen Bereich hinzu, gelangt man zu einer Gesamtsumme von rund 20 Mio. Mg/a. Diese Zahl stimmt recht gut mit von verschiedenen anderen Autoren ermittelten Schätzwerten überein, so dass sie vertrauenswürdig erscheint.

Nicht berücksichtigt sind darin die hausabfallähnlichen Gewerbeabfälle zur Verwertung. Diese Zahlen sind kaum zu greifen. Nach Hochrechnungen der Prognos AG in ihrem Branchenreport „Entsorgungswirtschaft 2003“ kann für das Jahr 2006 noch eine zusätzliche Menge von ca. 5 Mio. Mg/a an hausabfallähnlichen Gewerbeabfällen zur Verwertung angenommen werden. Ob und inwieweit diese Abfälle wieder ins Regime der öffentlichen Abfallentsorgung zurückkehren werden, ist jedoch schwerlich vorherzusagen.

Angesichts weiterhin unzulänglicher rechtlicher Rahmenbedingungen – auch die beiden EuGH-Entscheidungen vom 13.02.2003 (C-228 Zementwerke, C-458 MVA Straßburg) haben keineswegs die erwartete eindeutige Klärung der Begriffe Verwertung und Beseitigung gebracht – ist davon auszugehen, dass die Schätzzahlen 2005 für den Gewerbeabfall insgesamt mit großen Unsicherheiten behaftet sind. 
Mit den zuvor erwähnten Primärabfällen (Hausmüll, Sperrmüll, derzeit anfallender Gewerbeabfall zur Beseitigung sowie potenziell zukünftig eventuell wieder auf-tauchender Gewerbeabfall zur Verwertung) ist jedoch das gesamte hier relevante Siedlungsabfallaufkommen noch nicht abschließend beschrieben. Es fehlt der nicht zu übersehende Komplex der Sekundärabfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, die ebenfalls einer weiteren Behandlung vor der Ablagerung bedürfen. 

Aufbauend auf Länderangaben, die wiederum zu einem großen Teil auf Schätzungen beruhen, ist davon auszugehen, dass noch einmal



ca. 2.400.000 Mg/a
heizwertreiche Restfraktion aus der MBA



ca.    400.000 Mg/a
Siebreste und Störstoffe aus Kompostierungs- und 









Vergärungsanlagen sowie



ca. 1.300.000 Mg/a
Siebreste und Störstoffe aus Abfallsortieranlagen
also zusammen 4,1 Mio. Mg/a Sekundärabfälle hinzukommen.

Insgesamt hätten wir damit:
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Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle zur 









Beseitigung und



  4,1 Mio. Mg/a

Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen,

das sind erst einmal 24,5 Mio. Mg/a. 

Hinzu kommen zusätzlich noch grob geschätzt



  5,0 Mio. Mg/a

evtl.  „zurückkehrende“ Gewerbeabfälle zur Verwertung,

macht zusammen also maximal



29,5 Mio. Mg/a.

Was steht nun diesem Aufkommen an Kapazitäten gegenüber?

Als sicher verfügbare Behandlungskapazitäten wurden seitens der Bundesländer


16.336.500
 Mg/a in Müllverbrennungsanlagen


davon:
- 
16.193.000 Mg/a in 72 deutschen Anlagen





-

143.500 Mg/a in 6 ausländischen Anlagen (vertragl. abgesichert)


sowie


6.221.000Mg/a in 58 (deutschen) mechanisch-biologischen Behandlungsanlagen 

angegeben.

Über diese verfügbare Gesamtbehandlungskapazität von rund 22,5 Mio. Mg/a hinaus sollte im Verlauf des Jahres 2005 noch mit einem Kapazitätszuwachs durch weitere in mehr oder weniger weit fortgeschrittenem Planungs- bzw. Realisierungsstadium befindliche Anlagen zu rechnen sein. Dadurch würde die MVA-Kapazität auf rd. 18 Mio. Mg/a und die MBA-Kapazität auf rd. 7 Mio. Mg/a, die Gesamtkapazität folglich auf rd. 25 Mio. Mg/a ansteigen.

Stellt man nun dem Aufkommen  die in der Verfügbarkeit der öffentlich-rechtlichen Entsorgungspflichtigen befindlichen gesicherten Kapazitäten in der Größenordnung der zuvor erwähnten 22,5 Mio. Mg/a gegenüber, so zeigt sich, dass ungeachtet eventueller teilräumlicher Entsorgungsengpässe, rechnerisch nicht nur das Abfallaufkommen aus privaten Haushalten (graue Tonne einschließlich Sperrmüll), sondern darüber hinaus auch das Aufkommen an hausmüllähnlichen Gewerbeab-fällen zur Beseitigung mit insgesamt 20,4 Mio. Mg/a abgedeckt wird. Nimmt man allerdings das gesamte Aufkommen an Sekundärabfällen aus Abfallbehandlungs-anlagen (ca. 4 Mio. Mg/a) dazu, so entsteht bereits rechnerisch ein Defizit.

Da dieses Defizit im Wesentlichen durch nur thermisch zu behandelnde Stoffe erzeugt wird, wobei allein die heizwertreiche Restfraktion aus den MBA mit 2,4 Mio. Mg/a zu Buche schlägt, kann es durch die geplante zusätzliche Verbrennungs-kapazität von knapp 1,6 Mio. Mg/a allein nicht mehr ganz kompensiert werden. Diese defizitäre Entsorgungssituation würde sich noch verschärfen, wenn ein Teil des Aufkommens an Gewerbeabfällen zur Verwertung auf den Müllverbrennungsmarkt zurück drängen würde.
Spätestens an dieser Stelle müssen die Mitverbrennungskapazitäten in Kraft- und Zementwerken ins Kalkül gezogen werden. Von Seiten der Bundesländer wurden zwar nach Genehmigungslage ca. 2,3 Mio. Mg/a verfügbare Verbrennungskapazi-täten und diesbezügliche Planungen in der Größenordnung von weiteren 1,2 Mio. Mg/a ausgemacht, diese Zahlen sind jedoch mit größter Vorsicht zu betrachten. Tatsächlich werden die genehmigten Kapazitäten derzeit nur zu einem sehr geringen Teil genutzt. Dies liegt zum Einen darin begründet, dass bei vielen Anlagen die für den Einsatz der Ersatzberennstoffe notwendigen peripheren Einrichtungen noch nicht vollständig vorhanden sind, zum Anderen aber auch daran, dass eine kontinuierliche und vor allem spezifikationsgerechte Materialzufuhr nicht gewähr-leistet ist.

Allein vor diesem Hintergrund dürfte es für die Betreiber von MBA angesichts der von Kraftwerksbetreiberseite vorgegebenen hohen Anforderungen an die Qualität der aufbereiteten Ersatzbrennstoffe mit erheblichen Anstrengungen verbunden sein, kurz- bis mittelfristig genügend Behandlungskapazitäten für ihre heizwertreiche Restfraktion auf dem Verbrennungsmarkt zu sichern.

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle anhand der Gegenüberstellung des prognostizierten Abfallaufkommens und der verfügbaren Behandlungskapazitäten festhalten, dass zwar die verordnungskonforme Vorbehandlung der Abfälle aus Haushaltungen einschließlich des Sperrmülls, der erwarteten hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle zur Beseitigung sowie eines Teils der Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen zum Stichtag 1. Juni 2005 oder zumindest zeitnah gewährleistet sein dürfte; angesichts teilräumlicher Unterversorgung ist jedoch selbst für diese Abfallarten eine verstärkte Kooperation zwischen den entsorgungs-pflichtigen Körperschaften auch über Ländergrenzen hinaus notwendig. 
Nach wie vor nicht gesichert erscheint jedoch die ordnungsgemäße Entsorgung der heizwertreichen Fraktion aus MBA sowie insbesondere der eventuell in größerem Umfang „zurückkehrenden“ Gewerbeabfälle zur Verwertung. Hier gilt es, möglichst zügig weitere Behandlungskapazitäten insbesondere zur weitergehenden Aufbereitung zum Ersatzbrennstoff mit dem Ziel der Mitverbrennung in Kraftwerken und industriellen Feuerungsanlagen zu schaffen. Bezüglich der Ausweitung der Mitverbrennungskapazitäten muss an die Eigenverantwortung der Wirtschaft appelliert werden. Gleichwohl dürften in der Anfangsphase zumindest regional auftretende Entsorgungsengpässe unvermeidlich sein, die wiederum verschiedene Reaktionen provozieren könnten. Ich werde später auf diesen Aspekt noch kurz eingehen.
Lassen Sie mich jedoch der Vollständigkeit halber noch ein paar Worte zu den Deponien sagen.

Mit In-Kraft-Treten der TA-Siedlungsabfall hat sich eine Entwicklung verstärkt fortgesetzt, die zur Schließung einer Vielzahl ökologisch unzulänglicher Deponien sowie einer Nachrüstung dazu geeigneter Anlagen geführt hat. So ist allein im Zeitraum 1993 bis 2000 ein Rückgang von ursprünglich ca. 550 betriebenen Hausmülldeponien auf 330 Deponien (Klasse II) mit einem Restvolumen von rund 375 Mio. m3 zu verzeichnen.

Diese Entwicklung wird sich in Anbetracht der in der Abfallablagerungs- bzw. Deponieverordnung nunmehr rechtlich verbindlich festgelegten erhöhten Standards weiter fortsetzen. Eine im Rahmen des Umweltforschungsplans des BMU durchgeführte Untersuchung gelangt auf der Basis einer bundesweiten Erhebung zu dem Ergebnis, dass bis Mitte 2009 mit einem drastischen Rückgang auf im äußersten Fall 27 Deponien (76 Mio. m3) zu rechnen ist. Berücksichtigt man noch Anlagen, bei denen auf Grund des unsicheren Datenbestandes ein Weiterbetrieb zwar möglich aber nicht gesichert erscheint, kann von maximal 111 Deponien mit zusammen 144 Mio. m3 Restvolumen ausgegangen werden.
Angesichts der verfügbaren Deponiekapazitäten dürfte die Entsorgungssicherheit für die verbleibenden Rückstände aus der Vorbehandlung zumindest für einen Planungszeitraum von 10 Jahren gewährleistet sein, obwohl einige für den Weiter-betrieb einer Vielzahl von Deponien über 2009 hinaus entscheidende Fragen, etwa wie das Fehlen einer geologischen Barriere durch andere geeignete Maßnahmen zu kompensieren  ist, noch zu klären sind.
Lassen Sie mich zum Abschluss noch auf einige mögliche Randerscheinungen eingehen.

So wie es in der Vergangenheit immer wieder Versuche gab, die Vorgaben der TASi bzw. der Abfallablagerungsverordnung sowohl hinsichtlich des Umsetzungstermins als auch der technischen Anforderungen aufzuweichen, ist auch in Zukunft zu erwarten, dass verschiedene Akteure Strategien entwickeln werden, um die ohne Zweifel hohen Standards kurz- oder langfristig zu umgehen.

Mögliche Ansatzpunkte dürften dabei vermeintliche oder tatsächliche Regelungs-lücken im Geltungsbereich des deutschen Abfallrechts aber auch der im Wesent-lichen europäischen Normen direkt unterliegende Export sein.

Als Erstes wird es wohl auf Grund sich abzeichnender lokaler bis regionaler Eng-pässe zur Zwischenlagerung von unbehandelten oder teilvorbehandelten Sied-lungsabfällen kommen.
Zwischenlagerung

Obwohl die letzte Fortschreibung des LAGA-Berichtes eine weitgehend ausge-glichene Bilanz von Abfallaufkommen und Behandlungskapazitäten ausweist, war zumindest Insidern seit langem klar, dass nicht alle in der Bilanz aufgeführten Anlagen am Stichtag in vollem Umfang zur Verfügung stehen würden. In einigen Bundesländern wurde daher von den entsprechenden Entsorgungspflichtigen schon frühzeitig vorgesorgt, indem zur Überbrückung die Bereitstellung ausreichender Zwischenlagerkapazität in die Wege geleitet wurde.

Anfang diesen Jahres wurde es dann zur Gewissheit, dass nicht zuletzt als Folge des Insolvenzverfahrens der Fa. Herhof etliche Planungen nicht wie vorgesehen realisiert werden würden. Dies war für die LAGA Veranlassung, sich einen Überblick über die Gesamtkapazität der Zwischenläger zu verschaffen. Eine Umfrage unter den Bundesländern im März diesen Jahres führte zu dem Ergebnis, dass mindestens 12 Zwischenläger mit rund 740.000 Mg Lagerkapazität – reine Revisionsläger sind hierin nicht enthalten - bereits genehmigt, beantragt oder geplant waren. Tatsächlich dürfte die Zahl inzwischen größer sein.

Obwohl die Zwischenläger fast ausschließlich auf noch betriebenen Deponien er-richtet werden und von daher zumindest fraglich ist, ob dies ohne wesentliche Änderung des Deponiebetriebs möglich ist, wurde bei etlichen Anlagen auf eine abfallrechtliche Genehmigung verzichtet und stattdessen eine Genehmigung allein auf der Grundlage des BImSchG erteilt. Dies hat natürlich aus Sicht des Antrag-stellers den entscheidenden Vorteil, dass kein Raum für planerisches Ermessen und eine Bedürfnisprüfung verbleibt. Das bedeutet konkret, dass die Frage nach alternativen Problemlösungen z.B. über Kooperationen – auch Ländergrenzen über-schreitend – nicht zu stellen ist.

Bleibt die Frage nach den Lagerungszeiträumen. Obwohl seitens der Betroffenen immer wieder betont wird, dass diese Zwischenlager – oft fälschlicherweise auch „Notfallzwischenlager“ genannt – nur auf die jeweilige einzelne Anlage bezogen der kurzfristigen Überbrückung eines Entsorgungsengpasses zwischen dem 1. Juni 2005 und dem Fertigstellungstermin der Behandlungsanlage dienen soll, wird bei allen mir bekannten Genehmigungen zumindest die vom BImSchG vorgegebene 1-Jahresfrist voll ausgeschöpft, wobei sich daran i.A. wieder ein Leerungszeitraum von einem Jahr anschließen darf. Auch wird daran gedacht, das Ganze als „Verwertungszwischen-lagerung“ zu deklarieren, um den Lagerungszeitraum auf 3 Jahre und darüber hinaus (Ausnahmemöglichkeiten im Einzelfall) ausdehnen zu können. Auf die Spitze getrieben wird es dann mit einer schon zu hörenden Feststellung, dass letztere Variante zwar im Hinblick auf eine später beabsichtigte mechanisch-biologische Behandlung (= Verwertung), nicht jedoch bei anschließender Verbrennung (= Beseitigung) zulässig sei.

Vor diesem Hintergrund kann ich meine Amtskollegen in den Bundesländern nur noch einmal auf das Risiko hinweisen, dass aus einer extensiven Ausgestaltung der Zwischenlagerungszeiträume schleichend eine Endlagerung wird, und deshalb an sie appellieren, mit allen zu Gebote stehenden Mitteln, z.B. auch entsprechenden Sicherheitsleistungen in Höhe der später zu erwartenden Vorbehandlungskosten, dafür Sorge zu tragen, dass das Mittel Zwischenlagerung nur im unbedingt notwendigen Umfang genutzt wird.

Abfallverwertung auf Deponien

Die Verwertung von Abfällen auf Deponien ist grundsätzlich möglich; die Abfallab-lagerungsverordnung regelt diesen Komplex jedoch nicht. Um diese Lücke zu schließen und zu verhindern, dass mit einer großzügigen Auslegung des Verwertungsbegriffs die strengen Input-Kriterien für Deponien unterlaufen werden können, hat der Bund eine entsprechende Verordnung – die Deponieverwertungsver-ordnung – vorgelegt; sie hat inzwischen den Bundesrat passiert.

Ob es allerdings damit gelingt, die über Jahre immer wieder beklagte sog. „Schein-verwertung“ zu unterbinden, bleibt abzuwarten. Insbesondere die grundsätzliche Anerkennung der Profilierung als Verwertung – auch wenn an einschränkende Bedingungen geknüpft – sowie die bedingte Möglichkeit, Überschreitungen von Zuordnungswerten zuzulassen, lässt mich etwas skeptisch sein, ob die Verordnung tatsächlich das vorgebliche Ziel erreichen wird. Ich vermute, zumindest das Thema „Scheinverwertung“ wird uns noch einige Zeit beschäftigen.
Abfallexport

Der europäische Rahmen begünstigt zweifellos den Export von Abfällen. Zwar unterliegen unbehandelte, gemischte Siedlungsabfälle sowohl zur Verwertung als auch zur Beseitigung der Notifizierungspflicht. Da jedoch bislang die Einwandsmög-lichkeiten bei Verwertungsvorgängen beschränkt sind – eine sich auf Nichteinhaltung von Umweltvorschriften oder auf Verstöße gegen internationale Abkommen gründende Einwandsmöglichkeit ist aus meiner Sicht ein absolut „stumpfes Schwert“ – steht zu befürchten, dass ein Anstieg von über den Exportweg betriebenen Scheinverwertungen und damit des Ökodumpings nicht auszuschließen ist. 

Ob die mit den neuen Beitrittsstaaten als bevorzugte Zielländer ausgehandelten erweiterten behördlichen Eingriffsmöglichkeiten ausreichen, den erwarteten Abfallstrom einzudämmen, muss sich erst erweisen. Wesentliche Verbesserungen können aus meiner Sicht erst von der anstehenden Novellierung der EG-Abfallverbringungsverordnung erwartet werden, mit der die Hausmüllautarkie – unabhängig von Einstufung als Verwertung oder Beseitigung – als zulässiger Einwand eingeführt werden soll.
4. Schlussbemerkung
Ich hoffe es ist mir als Umweltminister des LAGA-Vorsitzlandes gelungen, Ihnen eine umfassende, vor Allem jedoch realistische Beschreibung des Standes der Umsetzung der Abfallablagerungsverordnung in der Bundesrepublik zu geben. Ich habe bewusst darauf verzichtet, ein allzu beschönigendes Bild der derzeitigen Entsorgungssituation in den Bundesländern zu zeichnen. 

Obwohl es lange Zeit nicht danach aussah, scheint es so, als wenn wir es durch einen gewaltigen Endspurt noch geschafft haben, zumindest in die Zielgerade einzubiegen. Auch wenn nicht alle Bundesländer zur gleichen Zeit ins Ziel kommen, zurückgefallen ist niemand.

Als saarländischer Umweltminister kann ich jedenfalls mit Fug und Recht feststellen: „Wir haben unsere Hausaufgaben im Lande gemacht und eine Punktlandung hingelegt!“

Bleibt zu hoffen, dass im Zuge der weiteren Entwicklung nicht die öffentlich-rechtlichen Entsorgungspflichtigen, die sich frühzeitig auf die Anforderungen der TASi/AbfAblV eingestellt und vorsorgend ausreichende Behandlungskapazität geschaffen haben, durch höhere Entsorgungskosten bestraft werden und mit ansehen müssen, wie sich für andere eine zögerliche und teilweise unzulängliche Umsetzung gesetzlicher Vorgaben letztlich auszahlt. 
[ Es gilt das gesprochene Wort ]
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